Satzung des Vereins ,,Middernander*

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschaftsjahr
(1) Der Verein tragt den Namen ,Middernander.
(2) Er hat den Sitz in Schwabach.
(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und tragt den Zusatz ,.e.V.*
(4) Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die Griindung und im Falle der Verwirklichung auch die
Organisation einer moglichst weitgehenden Selbstverwaltung der Bewohner/innen
eines Mehrgenerationenhauses.

Durch den Verein soll ein gutes Miteinander unter den Bewohner/innen und
gegenuber dem Eigentumer eines in Schwabach angestrebten
Mehrgenerationenhauses gefordert werden.

Ziel ist die Forderung gegenseitiger Toleranz und Verstandnisses und
nachbarschaftlicher Hilfe unter Menschen verschiedener Altersstufen.

Verwirklicht werden soll dies durch das Angebot von Gemeinschaftsrdumen, die
Nutzung von gemeinsamen Ressourcen sowie die Organisation von
Veranstaltungen und Kulturangeboten.

§ 3 Gemeinniitzigkeit, Mittelverwendung

(1) Der Verein verfolgt keine gemeinniitzigen Zwecke im Sinne des Abschnitts
~oteuerbegunstigte Zwecke® der Abgabenordnung in der jeweils gultigen
Fassung.

(2) Mittel des Vereins durfen nur fiir die satzungsmaBigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Vereinsmitglieder keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhaltnismaflig hohe
Vergutungen begunstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede naturliche Person werden, die die Vereinsziele
unterstutzt.

(2) Die Mitgliedschaft muss schriftlich gegeniiber dem Vorstand beantragt werden.
Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Es besteht keine Verpflichtung,
Ablehnungsgriinde dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.

(3) Die Mitgliedschaft gilt durch Beitrittsbestatigung vom Vorstand.
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod eines Mitgliedes oder
bei Auflosung des Vereins fur alle Mitglieder.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegeniber dem Vorstand und ist
jederzeit moglich. Schriftlich im Sinne dieser Satzung beinhaltet auch die
Kommunikation per E-Mail.

(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gruinde sind
insbesondere ein die Vereinsziele schadigendes Verhalten, die Verletzung
satzungsmalliger Pflichten oder Beitragsruckstande von mindestens einem Jahr.
Vor einer Entscheidung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zu geben, sich
schriftlich oder muindlich zu duBern. Uber den Ausschluss entscheidet der
Vorstand. Der Beschluss des Vorstandes ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand
zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins
endgultig.

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erléschen alle
Anspruche aus dem Mitgliedsverhaltnis. Eine Rickgewahrung von Beitragen,
Spenden oder sonstigen Unterstiutzungsleistungen ist grundsatzlich
ausgeschlossen.

§ 6 Beitrage

(1) Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die Hohe der Beitrage und deren
Falligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung.

§ 7 Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind: e der Vorstand
e die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Der Vorstand besteht aus
den Vorstandsmitgliedern im Sinne des § 26 BGB und Beisitzern. Zusammen
bilden diese den erweiterten Vorstand. Er kann sich eine Geschaftsordnung
geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder
Ausschusse fur deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.

(2) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzende/n
und dem/der Schatzmeister/in. Der Verein wird gerichtlich und auRergerichtlich
von zwei dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

(3) Dem erweiterten Vorstand kdnnen bis zu funf Beisitzer/innen angehéren. Sie
vertreten die unterschiedlichen Arbeitskreise des Vereins oder ubernehmen
Aufgaben zur Entlastung des Vorstands. Sie haben gleiches Stimmrecht wie der
Vorstand. Sie werden ebenfalls fir die Dauer von 2 Jahren gewahlt. Wiederwahl
ist zulassig.
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(4) Zusatzlich wahlt die Mitgliederversammlung flr jede/n Beisitzer/in eine/n
Vertreter/in. Diese Ubernehmen die Aufgaben des Beisitzers / der Beisitzerin,
wenn diese/r verhindert ist. Sie haben dann gleiches Stimmrecht im Vorstand.
Sie werden ebenfalls fur die Dauer von 2 Jahren gewahlt.

(5) Der Vorstand beschlie3t mit einfacher Stimmenmehrheit.

(6) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder
anwesend sind oder schriftlich zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag
als abgelehnt. Beschlisse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll
niedergelegt und von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

(7) Satzungsanderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehdrden aus
formalen Grunden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.
Diese Satzungsanderungen mussen allen Vereinsmitgliedern umgehend
mitgeteilt werden.

(8) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren
gewahlt. Vorstandsmitglieder konnen nur Mitglieder des Vereins werden. Nach
Ablauf der 2 Jahre bleiben alle Vorstandsmitglieder bis zur Wahl des neuen
Vorstands im Amt. Der Zeitraum von 2 Jahren fUr die neugewahlten
Vorstandsmitglieder beginnt mit der Wahl bzw. Neuwahl. Wiederwahl ist zulassig.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben
gehoren insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des
Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der
Kassenprufer/innen, Festsetzung von Beitragen und deren Falligkeit, Uber die
Anderung der Satzung, Beschlussfassung Uber die Auflésung des Vereins,
sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem
Gesetz ergeben.

(2) Jahrlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer auf3erordentlichen
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder
dies schriftlich unter Angabe von Grinden verlangt.

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 1
Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung in Textform einberufen. Die
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden
Tag. Das Einladungsschreiben kann Uber die Wege der elektronischen
Kommunikation zugestellt werden und gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn
es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse
gerichtet war.

(5) Die Tagesordnung ist zu erganzen, wenn dies ein Mitglied bis spatestens eine
Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Erganzung ist zu
Beginn der Versammlung bekanntzumachen. Antrage uber die Abwahl des
Vorstands, Uber die Anderung der Satzung und tber die Auflésung des Vereins,
die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung
zugegangen sind, kénnen erst auf der nachsten Mitgliederversammlung
beschlossen werden.
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(6) Dringlichkeitsantrage oder Initiativantrage kdnnen auf einer Mitglieder-
versammlung zur Behandlung vorgeschlagen werden. Zur Aufnahme in die
Tagesordnung bedarf es flr Antrage zu denen ein Beschluss gefasst werden soll
einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder und mindestens der Halfte
aller Mitglieder. Antrage, die fur den Verein von grundlegender Bedeutung sind,
wie Satzungsanderungen, die Vereinsauflésung und auch Vorstandswahlen oder
-abwahlen, kénnen nicht zum Beschluss aufgenommen werden. Antrage, die
eine Beratung bzw. Aussprache und keinen Beschluss zum Inhalt haben, kdnnen
auf die Tagesordnung genommen werden, soweit hierfur eine Zweidrittelmehrheit
der anwesenden Mitglieder dies begrufit.

(7) Die Mitgliederversammlung wahlt eine/n Versammlungsleiter/in und eine/n
SchriftfUhrer/in.

(8) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens 1/2 aller
Mitglieder anwesend oder durch Vollmacht vertreten sind.

(9) Ist die Mitgliederversammlung auf Grund mangelnder Teilnehmerzahl nicht
beschlussfahig, so wird die Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung nach 14-21 Tagen wiederholt. Zu dieser Mitgliederversammlung
wird eine Einladung-mit den selben Tagesordnungspunkten und etwaigen
Erganzungen nach § 9 Abs.5 mit einer Frist von einer Woche zugesandt. Die
Mitgliederversammlung ist dann ungeachtet der erschienen Mitgliederzahl,
beschlussfahig. In der neuen Einladung ist auf diesen Umstand hinzuweisen.

(10) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das
Stimmrecht kann entweder personlich ausgeltbt werden oder durch schriftliche
Vollmacht an ein anderes Vereinsmitglied Ubertragen werden.

(11)Jedes Vereinsmitglied kann nur eine Vollmacht ausiiben. Vollimachten gelten nur
fur die jeweils aktuelle Mitgliederversammlung.

(12)Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

(13) Stimmenthaltungen und ungiiltige Stimmen bleiben aulRer Betracht.
Satzungsanderungen und die Auflésung des Vereins kdnnen nur mit einer
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Uber die
BeschlUsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Schriftfihrer zu unterzeichnen ist.

§ 10 Kassenpriifung

(1) Die Mitgliederversammlung wahlt aus ihren Reihen fur die Dauer von 2 Jahren
mindestens eine/n Kassenprufer/in. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands
sein.

(2) Wiederwahl ist zulassig.

(3) Der/die Kassenprufer/innen haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren
ordnungsgemale Verbuchung und die Mittelverwendung zu prifen. Dabei ist die
satzungsgemale und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen.
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§ 11 Satzungsédnderung, Auflésung des Vereins und
Vermégensbindung

(1) Uber Satzungsénderungen, die Anderung des Vereinszwecks und die Aufldsung
entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen. Vorschlage zu Satzungsanderungen, Zweckanderungen
und zur Auflésung sind den Mitgliedern bis spatestens einen Monat vor der
Sitzung der Mitgliederversammlung zuzuleiten.

(2) Bei Auflosung oder Aufthebung des Vereins wird das Vereinsvermdgen nach
Erfullung aller Verbindlichkeiten zu gleichen Teilen an die Mitglieder Ubertragen.

(3) Fur den Fall der Auflésung des Vereins werden ein Vorstandsmitglied und zwei
von der Mitgliederversammlung zu wahlende Mitglieder zu Liquidatoren ernannt.
Zur Beschlussfahigkeit ist Anwesenheit aller Liquidatoren und Einstimmigkeit
erforderlich. Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich nach den
Vorschriften des BGB Uber die Liquidation (§§ 47 ff. BGB).

Schwabach, den 16.10.2023

Satzung Middernander e.V., Fassung vom 16.10.2023 5/5



	§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
	§ 2 Vereinszweck
	§ 3 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung
	§ 4 Mitgliedschaft
	§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 6 Beiträge
	§ 7 Organe des Vereins
	§ 8 Vorstand
	§ 9 Mitgliederversammlung
	§ 10 Kassenprüfung
	§ 11 Satzungsänderung, Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

